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S a t z u n g  

über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit vom  

31. August 1987  

i .d.F. vom 8. Dezember 2025  

 

Aufgrund des § 4 i.V. mit § 19 der Gemeindeordnung für Baden - 

Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Bad Waldsee am 08. Dezem-

ber 2025 folgende Satzung, zuletzt geändert am 4. November 2024,  

beschlossen:  

 

§ 1   Entschädigung nach Durchschnittssätzen  

(1)  Gemeinderäte und Ortschaftsräte sowie andere ehrenam tlich tät ig  

Bürger erhalten den Ersatz ihrer Auslagen und i hres Verdienstausfal ls  

nach einheit l ichen Durchschnittssä tzen.  

(2)  Der Durchschnittssatz beträgt bei einer zeit l ichen Ina nspruchnahme  

bis zu 3 Stunden                    30,00 € 

bis zu 6 Stunden          40,00 € 

von mehr als 6 Stunden 

(Tageshöchstsatz)                 50,00 € 

 

§ 2  Berechnung der zeitl ichen Inanspruchnahme 

(1)  Der für die ehrenamtliche Tät igkeit  benötigten Zeit  wird eine halbe  

Stunde vor ihrem Beginn und nach ihrer Beend igung hinzugerechnet (zeit-

l iche Inanspruchnahme). Beträgt der Zeitabstand zwischen zwei ehrenamt-

l ichen Tätigkeiten weniger als 1 Stunde, so darf nur der tatsächl iche Zeit-

abstand zwischen Beendigung der 1. und Beginn der 2. Tät i gkeit  hinzube-

rechnet werden.  

(2)  Die Entschädigung wird im Einzelfal l nach dem tatsäc hl ichen, notwen-

digerweise für die Dienstverr ichtung entstandenen Zeitaufwand berechnet.  

(3)  Für die Bemessung der zeit l ichen Inanspruchnahme bei Sitzungen ist 

nicht die Dauer der Sitzung, sondern die Dauer der Anwesenheit des Sit-

zungstei lnehmers maßgebend. Die Vorschrif ten des Abs. 1 bleiben unbe-

rührt.  Besichtigungen, die unmittelbar vor oder nach einer Sitzung statt f in-

den, werden in die Sitzung eingerechnet.  

(4)  Die Entschädigung für mehrmalige Inanspruchnahme am selben Tag 

darf zusammengerechnet den Tageshöchstsatz nach § 1 Abs. 2 nicht über-
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steigen.  

 

§ 3  Aufwandsentschädigung 

 (1) Gemeinderäte erhalten unbeschadet des § 1 für den Au fwand der 

Sitzungsvorbereitung eine monat liche Entschäd igung von 80,00 €.  Für die 

Fraktionssprecher erhöht sich die Grundpauschale um 50 %. Ergänzend 

erhalten die Gemeinderäte eine Pauschale für die Frakt ionsarbeit  mit 

80,00 Euro pro Person pro Quartal.  

(2) Ehrenamtliche Ortsvorsteher erhalten in Ausübung ihres Amts eine 

Aufwandsentschädigung.  

Diese beträgt  

für den Ortsvorsteher der Ortschaft Michelwinnaden  48 % 

für die Ortsvorsteher der Ortschaften  

Haisterkirch, Mittelurbach                40 % 

des Mindestbetrags der Aufwandsentschädigung eines ehre namtlichen 

Bürgermeisters der der Ortschaft entsprechenden Gemeindegrößengrup-

pe. 

 (3) Ehrenamtliche Mitgl ieder des Gemeinderates und seiner Ausschüsse, 

sowie der Ortschaftsräte, die mittels schr if t l icher Erklärung gegenüber 

dem Bürgermeister glaubhaft machen, dass sie wegen der Sitzungstei l-

nahme eine erforder l iche Aufwendung für  die entgelt l iche Betreuung von 

pf lege- und betreuungsbedürft igen Angehörigen haben, erhalten eine pau-

schale Aufwandsentschädigung von 40,00 Euro. Dabei ist Voraussetzung, 

dass mindestens ein Kind im Alte r von bis zu 12 Jahren beaufsicht igt wer-

den muss bzw. dass ein Angehör iger pf lege - oder betreuungsbedürft ig ist.  

Die Def init ion von Angehöriger best immt z. B. der § 20 Abs. 5 Landesver-

waltungsverfahrensgesetz.  

 (4) Für die Nutzung des privaten Tablets, im Rahmen des Ratsinformat i-

onssystems, wird eine jährl iche Entschädigung von 150,00 Euro pro Ge-

meinderat festgelegt (antei l ig auf die Monate herunter gerechnet).  

 (5)  Ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer des Vereins „Bürgerbus Bad 

Waldsee e.V.“ erhalten pro nachgewiesener Einsatzstunde eine Auf-

wandsentschädigung in Höhe von 5 Euro. Die pro Kalenderjahr ausbezahl-

te Summe ist auf die jeweils geltende Höhe der steuerl ichen Ehrenamts-

pauschale nach § 3 Nr. 26a des Einkommenssteuergesetzes begrenzt.  
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§ 3a Entschädigung für Wahlhelfer  

 (1)  Personen, die zur Durchführung von öffentl ichen Wahlen als Wahlhel-

fer einberufen wurden, erhalten für ihre Tätigkeit  am Wahltag eine pau-

schale Entschädigung in Höhe des Tageshöchstsatzes nach § 1 Absatz 2.  

 (2) Personen, die zur Durchführung von öffentl ichen Wahlen als Wahlvor-

steher oder als deren Stel lvertreter ernannt wurden, erhalten für ihre Tä-

t igkeit  am Wahltag zusätzl ich zum Tageshöchstsatz nach § 1 Absatz 2 ei-

ne pauschale Entschädigung in Höhe von 50% vom Tageshöchstsatz nach 

§ 1 Absatz 2.  

 (3)  Für die Teilnahme an Wahlhelferschulungen wird eine anteil ige 

ehrenamtliche Entschädigung entsprechend der angesetzten Schulungs-

dauer nach § 1 Absatz 2 gewährt.  Für die Inanspruchnahme als Wahlhel-

fer nach dem Wahltag (z.B. Fortsetzung der Auszählungsarbeiten am Fol-

getag) wird eine ehrenamtl iche Entschädigung nach § 1 gewährt.   

 

 § 4 Reisekostenvergütung 

Bei Dienstverr ichtungen außerhalb des Gemeindegebiets e rhalten ehren-

amtlich Tät ige neben der Entschädigung nach § 1 Abs. 2 und § 3 eine Rei-

sekostenvergütung in entsprechender Anwendung der Bestimmungen des 

Landesreisekostengesetzes. Maßgebend ist die Reisekostenstufe B, für 

die Fahrtkostenerstattung, die für Dienstreisende der Beso ldungsgruppe A 

8 - A 16 geltende Stufe.  

 

§ 5 Inkrafttreten  

 Diese Satzung tr it t  am 11. Dezember 2025 in Kraft.  Gleichzeit ig tr it t  die 

Satzung über die Entschädigung für ehrenamtl iche Tätigkeit  vom 31. Au-

gust 1987 einschl ießlich der in der Zwischenzeit ergangenen Änderu ngen 

außer Kraft.  


